
auch mit den Mitteln des Rechts durchzusetzen ist, auf die 
immer bessere Befriedigung der Bedürfnisse der Werk
tätigen, auf die weitere Vervollkommnung des Sozialismus 
gerichtet Es trägt somit auch dazu bei, der Kriminalität 
schrittweise den Boden zu entziehen. Gleichzeitig darf man 
nicht auf „automatische“ Wirkungen des Leistungsprinzips 
bei der Entwicklung sozialistischer Denk- und Verhaltens
weisen vertrauen. „Sozialistische Wirkungen entstehen nur 
in richtiger Verbindung mit wirksamer ideologischer Arbeit. 
Dazu sind auch die konsequente Durchsetzung der sozia
listischen Gesetzlichkeit, die Gewährleistung von Ordnung 
und Sicherheit in allen Bereichen erforderlich.“/8/
Die Durchsetzung von Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicher
heit — die sich bei uns als eine Massenbewegung in der 
Arbeiterklasse und bei den anderen Werktätigen ent
wickelt hat — muß auch und gerade in ihrer Bedeutung 
für die Kriminalitätsvorbeugung stets als zutiefst ideolo
gische Frage erkannt und behandelt werden. Denn es geht 
um die Ausprägung und Festigung des politischen und mo
ralischen und -r- in Verbindung damit — des rechtlichen 
Verantwortungsbewußtseins der Arbeiterklasse, um die Be
reitschaft, bewußt Verantwortung für das Ganze zu tragen 
und zu übernehmen. Sozialistisches Rechtsbewußtsein muß 
sich vor allem als Achtung des sozialistischen Rechts zeigen, 
in dem die Einheit von gesellschaftlichen und persönlichen 
Interessen zum Ausdruck kommt. Es tritt am prägnantesten 
in der Entschlossenheit hervor, für die Durchsetzung des 
sozialistischen Rechts aktiv einzutreten und gegen Rechts
verletzungen zu kämpfen, in der Unduldsamkeit gegenüber 
jeglichen Rechtsverletzungen. Solches Rechtsbewußtsein 
der Werktätigen bildet und festigt sich als Wirkung und 
Bedingung von strikter Einhaltung der sozialistischen Ge
setzlichkeit und Gewährleistung von Ordnung und Sicher
heit, weil diese im Sozialismus nicht „von oben“ angeord
net, sondern unter staatlicher Leitung vor allem Werk der 
Massen selbst und daher reale gesellschaftliche Wirklich
keit sind bzw. sich als solche entwickeln.
Entwicklung und Festigung des sozialistischen Bewußt
seins, darunter auch des sozialistischen Rechtsbewußtseins, 
sind aber nur in schärfster ideologischer Auseinander
setzung mit überkommenen, alten wie auch mit vom Im
perialismus hineingetragenen Auffassungen zu erreichen. 
„Die Erbübel der alten, überlebten Gesellschaft erweisen 
sich als sehr zählebig. Zudem versucht der Gegner ständig, 
seine Ideologie und Lebensweise in den Sozialismus zu 
exportieren.“/9/ Kriminalitätsvorbeugung und ideolo
gische Wachsamkeit, offensive Zurückweisung imperia
listischer ideologischer Einflüsse, besonders des Antikom
munismus müssen in engem wechselseitigen Zusammen
hang gesehen und vorangetrieben werden, keine der beiden 
Seiten darf verselbständigt oder vernachlässigt werden. So 
ist es gerade auch für die Kriminalitätsvorbeugung uner
läßlich, stets alle Seiten der Gesellschaftsentwicklung und 
Politik der Partei im Auge zu haben. Ebendeshalb orien
tierte auch die 5. Tagung des Zentralkomitees der SED 
darauf, das komplexe Herangehen an die Leitung der 
gesellschaftlichen Prozesse weiter zu vervollkommnen.

Wachsende Rolle der örtlichen Organe 
bei der Kriminalitätsvorbeugung
Da der Prozeß der weiteren k o m p l e x e n  Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft von ausschlag
gebender Bedeutung für die Wirkungsweise und Ergeb
nisse der Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung ist, 
muß notwendigerweise auch in dieser Beziehung besonders 
die Rolle der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe 
weiter wachsen. Da es ihre Aufgabe ist, die staatliche, öko
nomische, kulturelle und soziale Entwicklung in ihrem 
Territorium komplex zu leiten und zu planen, nehmen die 
örtlichen Volksvertretungen auch bei der Vorbeugung von 
Rechtsverletzungen eine Schlüsselposition ein. Die Gewähr
leistung der sozialistischen Gesetzlichkeit, von Ordnung,
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Disziplin und Sicherheit ist notwendiger Bestandteil der 
gesamtstaatlichen Leitung der sozialen Prozesse im Terri
torium.
Deshalb haben die Justiz- und Sicherheitsorgane mit der 
Lösung ihrer spezifischen Aufgaben zugleich stets dazu 
beizutragen, daß die örtlichen Organe, die Staats- und Wirt
schaftsfunktionäre immer besser befähigt werden, die 
Festigung der Gesetzlichkeit, die Erziehung der Werktäti
gen zur Wachsamkeit und Unduldsamkeit gegenüber jed
weden Rechtsverletzungen als Bestandteil ihrer Leitungs
tätigkeit durchzuführen. Das verlangt, die Qualität und 
Effektivität der Zusammenarbeit mit den örtlichen Staats
organen weiterhin zu erhöhen. Eine zentrale Aufgabe ist 
und bleibt in diesem Zusammenhang die inhaltliche und 
methodische Qualifizierung der Informationen sowie deren 
rationelle Gestaltungen)/ Hierbei handelt es sich nicht nur 
um die Erhöhung der praktischen Nützlichkeit jener Infor
mationen, die von unmittelbarer Bedeutung für die Auf
gabe der örtlichen Organe sind, für Gesetzlichkeit, Ordnung 
und Sicherheit im Territorium zu sorgen. Es gilt auch zur 
Vertiefung des Verständnisses beizutragen, daß die Staats
organe und Betriebe, daß alle Staats- und Wirtschafts
funktionäre mit der qualifizierten, volksverbundenen 
Lösung ihrer politischen, ökonomischen, ideologischen und 
kulturellen Aufgaben in ihrer Einheit zugleich einen wich
tigen Beitrag zur Festigung der Gesetzlichkeit und zur Vor
beugung von Rechtsverletzungen leisten. Diese Zusammen
hänge immer aufs neue anhand konkreter Beispiele und 
Erfahrungen zu verdeutlichen zählt zu den ideologischen 
Aufgaben der Juristen, besonders der Mitarbeiter der 
Justiz- und Sicherheitsorgane.
Wenn heute die Aufgaben zur Vorbeugung der Krimina
lität sowie von Rechtsverletzungen überhaupt zunehmend 
zum festen Bestandteil der Leitungstätigkeit der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe werden, so ist dies 
nicht zuletzt Ergebnis eines langen, unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse zielstrebig verfolgten Entwick
lungsprozesses. Besonders seit Mitte der sechziger Jahre 
wurden, ausgehend vom Bezirk Halle, die Bemühungen der 
örtlichen Staatsorgane verstärkt, die genannten Aufgaben 
leitungsmäßig immer besser in den Griff zu bekommen. 
Kriminalitätsvorbeugungsprogramme, Beschlüsse, Maß
nahmepläne'sowie ähnliche Dokumente wurden geschaffen, 
um notwendige gesellschaftliche Aktivitäten zur weiteren 
Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu entwickeln. 
Das hat wesentlich dazu beigetragen, die Zusammenhänge, 
die zu Rechtsverletzungen führen, sowie die Aufgaben 
und erforderlichen Maßnahmen der Kriminalitätsvorbeu
gung in ihrer Verflechtung mit der gesamten sozialistischen 
Gesellschaftsgestaltung immer bewußter zu machen. Wie 
die Praxis beweist, haben derartige Beschlüsse auch heute 
noch nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt/11/
Zutreffend weist K. S o r g e n i c h t  darauf hin, daß die 
Bedingungen heranreifen, die es ermöglichen und erfordern, 
daß die örtlichen Volksvertretungen im Zusammenwirken 
mit den Sicherheits- und Justizorganen längerfristige Auf
gaben herausarbeiten, in denen die Bemühungen aller 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte für die Festigung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit, Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit im Territorium vereint werden./12/ Unseres Er
achtens geht es dabei insbesondere um eine noch bessere, 
schwerpunktmäßige Konzentration auf bestimmte Bereiche, 
Betriebe oder Territorien, um dort nachhaltige, dauerhafte 
Ergebnisse im Sinne der Festigung der sozialistischen Ge
setzlichkeit zu erreichen und entsprechende Haltungen 
breit und tief zu verwurzeln. Damit wird gewiß auch, wie 
es sich teilweise schon zeigt, eine Weiterentwicklung der 
dementsprechenden Leitungstätigkeit verbunden sein.
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